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Havariedienst – Telefon:
Strom: 	 037360 660055
Gas: 	 037360 660066
Wärme: 	 037360 660077
Abwasser: 	 037360 660022	

Öffnungszeiten:	 Mo bis Fr	      09:00 – 12:00 Uhr
	 Di und Do	 13:00 – 18:00 Uhr

Abrechnungsangelegenheiten:	 Tel. 037360 660033
Technische Angelegenheiten: 	 Tel. 037360 660044

Stadtwerke Olbernhau GmbH · Am Alten Gaswerk 1 · 09526 Olbernhau · www.stadtwerke-olbernhau.de

Stadtwerke Olbernhau GmbH
informiert

Stellenausschreibung
Für unser Team suchen wir ab sofort:

eine(n) MITARBEITER/-IN VERTRIEB (m/w/d)
IHRE AUFGABEN BEI UNS:
•    aktive Neukundengewinnung sowie Pflege  
      bestehender Kundenbeziehungen
•    Planung und Umsetzung von Akquise-Aktionen
•    Projektentwicklung (z. B. Bereich Erneuerbare 
      Energien, Entwicklung App)
•    Arbeiten im vertrieblichen Backoffice (Angebote  
      und Vertragsausfertigungen erstellen, Vorschläge zur  
      Preisgestaltung erarbeiten, Erfassung im ERP-System)
•    Social Media Auftritt – Planung, Aufbau und Gestaltung
•    Betreuung Sponsoringpartner und Spendenbudget

WENN SIE:
•    ein abgeschlossenes Studium mit kaufmännischem  
      oder energiewirtschaftlichem Hintergrund oder eine  
      einschlägige Ausbildung sowie
•    Erfahrungen in Vertrieb und Marketing, Neukunden- 
      gewinnung (B2B/B2C) oder im Bereich Energie/Umwelt  
      haben und
•    sicher im Umgang mit MS Office sind, dazu
•    teamfähig, aufgeschlossen, kreativ, verantwortungs- 
      bewusst, belastbar sind und
•    zugleich selbstständig arbeiten und ein hohes Maß  
      an Eigeninitiative besitzen

DANN BEKOMMEN SIE VON UNS:
•    ein Team, das sich auf Sie freut und für Sie da ist
•    vielseitiges, abwechslungsreiches und anspruchsvolles       
      Aufgabenspektrum
•    kontinuierliche Weiterbildung und Förderung
•    schnelle Entscheidungswege
•    unbefristeter Arbeitsvertrag mit 39 h/Woche Vollzeit  
      (auch in Teilzeit 30–35 h möglich)
•    30 Urlaubstage
•    Jobrad-Leasing
•    attraktive Entlohnung mit Zusatzleistungen

Aussagefähige Bewerbungen sind schriftlich  
oder per E-Mail bis zum 15. April 2026 zu richten an:  
Stadtwerke Olbernhau GmbH 
Am Alten Gaswerk 1, 09526 Olbernhau 
E-Mail: bewerbung@stadtwerke-olbernhau.de

Balkonkraftwerke
Was gibt es Neues? Was gibt es zu beachten?

Ein Balkonkraftwerk ist eine praktische Sache und bietet einen einfachen 
Weg zur eigenen Stromerzeugung. Einige Dinge gibt es trotzdem zu 
beachten, über die wir Sie informieren möchten.

•   Nach wie vor besteht die Pflicht zur Anmeldung im Marktstammdaten-
register → www.marktstammdatenregister.de. Die Anmeldung ist kosten-
frei und das Portal ist einfach und übersichtlich gestaltet und leitet den 
Nutzer durch den Anmeldeprozess. Auch wenn man sein Balkonkraftwerk 
mit einem Speicher gekoppelt hat und theoretisch keine Einspeisung ins 
Netz stattfinden soll, muss die Anmeldung erfolgen. Außerdem wird 
ein Speicher als eigene Erzeugungsanlage betrachtet, die ebenfalls im 
Marktstammdatenregister anzumelden ist.

•   Über die o. g. Anmeldung gelangt die Information der Erzeugungsan-
lage zum zuständigen Netzbetreiber. In Olbernhau mit den Ortsteilen 
Blumenau und Rothenthal sind das die Stadtwerke Olbernhau, unab-
hängig von Ihrem Stromlieferanten. Falls noch nicht vorhanden, nimmt 
der Netzbetreiber einen im Allgemeinen kostenlosen Zählerwechsel auf 
einen Zweirichtungszähler vor. Denn alle Ströme müssen im Netz erfasst 
werden, egal ob Bezug oder Einspeisung. Das gilt unabhängig davon, ob 
eine Einspeisevergütung gewünscht wird oder nicht.

•    Wer ein Balkonkraftwerk in seiner Mietwohnung nutzen möchte, muss 
dies vorab mit seinem Vermieter abstimmen. Eine Information an den 
Vermieter erfolgt automatisch, da dieser der Anschlusseigentümer ist.

•  Balkonkraftwerke dürfen seit einiger Zeit über eine Plattenleistung von 
2.000 Wp (Watt Peak) in Kombination mit einem Wechselrichter mit einer 
maximalen Leistung von 800 VA (Voltampere) verfügen. Kunden, die 
ein bestehendes Balkonkraftwerk mit einer geringeren Plattenleistung 
aufrüsten wollen, müssen auch diese Änderung im Marktstammdaten-
register als Nachmeldung bzw. Ergänzung melden. Da es hier einiges zu 
beachten gibt, beraten wir Sie gern. Bitte kontaktieren Sie uns.

•  Wichtig ist, pro Stromzähler ist nur ein Balkonkraftwerk zulässig,  
d. h. eine Plattenleistung  
bis 2.000 Wp mit einem 
Wechselrichter bis 800 VA. 
Diese Obergrenzen gelten 
auch in Summe, wenn 
mehrere Anlagen einzeln 
installiert werden. Werden 
diese Werte überschritten, 
weil weitere Balkonkraft-
werke angesteckt werden,  
ist die Anlage in ihrer 
Gesamtheit kein Balkon- 
kraftwerk mehr und muss 
durch einen Elektroinstal-
lateur angemeldet werden.

Haben Sie Fragen, dann kontaktieren Sie uns bitte – wir beraten Sie gern!


